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001 Verwaltungsrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §236b idF 2003/I/071;

VwRallg;

Rechtssatz

A u s § 236b BDG 1979 ergibt sich eindeutig, dass er auf Beamte bestimmter Jahrgänge, die (noch) in einem

Aktivdienstverhältnis stehen, anzuwenden ist, wie dies auf den Beschwerdeführer (jedenfalls im Zeitpunkt der

Erlassung des angefochtenen Bescheides) zugetro>en hat. Soweit die Beschwerde davon ausgeht, dass eine

"rückwirkende" Anwendung des § 236b BDG 1979 nicht in Betracht komme, geht sie ins Leere.
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